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NEWS

Briefliche Korrespondenz und Behördenwege via Internet
E-Government – heute und morgen …
1. Zum Thema
Österreich ist im europäischen Vergleich schon seit einigen Jahren E-Government-Spitzenreiter. E‑Government meint die Gesamtheit aller elektronischen Angebote der Verwaltung für die Menschen in einem Land. Damit wird der Zugang zu und der Kontakt mit Behörden erheblich erleichtert. Über 80 % der Unternehmen nutzen bereits das E‑Government-Service, immer mehr Bürgerinnen und Bürger sind elektronische Kunden. Wie sehen der Ist-Stand und die virtuelle Zukunft für das Formular und den herkömmlichen Brief aus?

2. Stichwort „Bürgerkarte“
Für einige Online-Amtswege ist eine eindeutige Identifikation notwendig. Die Bürgerkarte dient dabei als Kennung, ist aber keine eigene Karte. Vielmehr wird auf einer vorhandenen Chipkarte (z. B. E-Card, Bankomatkarte) die Funktion aktiviert. Dazu ist die Registrierung auf der Webseite www.buergerkarte.at erforderlich. Anschließend wird ein Aktivierungscode per Post zugesandt. Weiters wird ein Kartenlesegerät benötigt, das bereits ab 14 Euro zu be​kommen ist. Anbieter von Kartenlesegeräten sind hier gelistet: http://www.buergerkarte.at/de/voraussetzungen/kartenleser.html 
Mit der Bürgerkarte ist es möglich eine Signatur elektronisch unter ein Dokument setzen. Bislang war es notwendig, dass die Antragsteller/innen ein Ansuchen auf dem Papier durch die eigenhändige Unterschrift bestätigen. Im elektronischen Amtsweg ist diese Authentifi​zierung nun einfacher, nämlich durch die elektronische Signatur.

3. Stichwort „Help.gv.at“

„Help.gv.at“ ist und bleibt erste Anlaufstelle für virtuelle Behördenwege. Das Serviceportal verzeichnet schließlich eine halbe Million Zugriffe pro Monat. Auf dieser Seite lassen sich sämtliche zur Verfügung stehenden Amtswege durchstöbern und auch gleich erledigen. Im Detail sind jedoch Unterschiede zu erkennen: Zum Beispiel unterscheiden sich Diebstahls​anzeigen mit Tatort „Wien“ von jenen, die für die übrigen Bundesländer eingebracht werden. Die Anzahl möglicher Online-Amtswege ist also ortsabhängig; beim Großteil der Fälle davon, wo die Antragsteller/innen gemeldet sind.
4. Stichwort „MeinBrief.at“

Diese Webseite ermöglicht es Privatpersonen, eingeschriebene Brief zu empfangen und zu versenden. Dieser einfach zu bedienende Service funktioniert aber nur mit Bürgerkarte. Nach Anlegen eines Accounts ist das Login mittels Bürgerkarte möglich. Gegen Gebühr (Einschreiben ab 0,92 Euro) können Schriftstücke versendet werden. Ist ein Brief eingelangt, wird die Empfängerin oder der Empfänger per E-Mail informiert.

Anders beim Projekt der „Österreichischen Post AG“: hier sollen Kundinnen und Kunden ihre Briefe in Kürze per E-Mail an die Post senden können. Anschließend werden diese ausge​druckt und als klassische Papierpost weitergesandt. Als Alternative zur Bürgerkarte soll bei der Post die digitale Signatur aber mit mobilen TANs (Transaktionsnummern) – ähnlich den Online-Banking-Systemen – erfolgen.
5. Weitere Informationen
Weitere Informationen zu diesem Thema können im Internet unter folgenden Adressen abgerufen werden: 
Erste Anlaufstelle für virtuelle Behördenwege:
www.help.gv.at
Informationen zur Bürgerkarte:
www.buergerkarte.at
Plattform Digitales Österreich:
http://www.digitales.oesterreich.gv.at/
MeinBrief.at:
www.meinbrief.at
E-Government Konferenz 2009:
http://e-government.adv.at/2009/
Artikel der Zeitschrift e-media:
http://www.e-media.at/articles/0938/742/251273/der-buerohengst-ma-2-0-amt-huerden-e-government
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